
Sierra Leone 
 

Vorzulegende Unterlagen 
 
Bei Scheidungen nach Stammesrecht oder nach islamischen Recht: 
Scheidungsurkunde des jeweiligen Registers. Sollte sich aus der Urkunde der die Ehe auflö-
sende Akt (z.B. die Verstoßung) nicht ergeben, sind zusätzliche Unterlagen hierzu vorzule-
gen. Im Falle einer widerruflichen Scheidung nach islamischen Recht ist zu belegen, dass ein 
Widerruf während der Idda-Zeit nicht erfolgt ist. 
 
Bei christlichen oder zivilen Ehen: 
Scheidungsurteil nebst Rechtskraftnachweis 
 
 
Legalisation 
 
Das Legalisationsverfahren ist derzeit ausgesetzt. Eine Überprüfung der inhaltlichen Richtig-
keit ist auf Antrag deutscher Behörden inzwischen jedoch möglich. 
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